






Vergütungsvereinbarung





zwischen 


Herrn Rechtsanwalt Gerhard Schreiber, Kanzlei Müller, Schreiber & Coll., Bgm.- Wohlfarth- Str. 46, 86343 Königsbrunn





und





Herr/Frau………………………………………………….…………………………..











………………………………………………………………………….


Auftraggeber











1. Vergütung





Für die Beratung / außergerichtliche Vertretung in Sachen ………………………………………………… ………………………. wegen………………………………………………………. erhält der Anwalt abweichend von den gesetzlichen Vorschriften eine Vergütung in Höhe von 240,00 € je Stunde. Abgerechnet wird für jede angefangenen 30 min. Die Kosten der Vertretung in einem gerichtlichen Verfahren richten sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Eine Anrechnung der vorstehend vereinbarten Vergütung auf eventuelle spätere gesetzliche Gebühren oder eine vereinbarte Vergütung einer nachfolgenden Angelegenheit wird ausgeschlossen. 





2. Auslagen





Hinzu kommen Auslagen und Umsatzsteuer nach den gesetzlichen Vorschriften.





3. Vorschüsse





Der Rechtsanwalt ist berechtigt, jederzeit angemessene Vorschüsse zu verlangen.





4. Fälligkeit





Über die geleisteten Stunden wird dem Auftraggeber eine Abrechnung erteilt. Die danach jeweils abgerechnete Vergütung wird mit Erteilung der Abrechnung fällig. 





5. Hinweise an den Auftraggeber 


Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die vereinbarte Vergütung von der Rechtsschutzversicherung möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe übernommen wird. 








………………….,den……………			………………………………………


								Auftraggeber 








							……………………………………….


								Rechtsanwalt











